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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. ZPO: Uneinigkeit über die Entscheidungsreife des Schiedsverfahrens 
Beschluss vom 12.01.2023, Az: I ZB 41/22  

2. VVG: Widerspruch gegen Treu und Glauben 
Urteil vom 15.02.2023, Az: IV ZR 353/21  

3. ZVG: Heilung des Beitragsbescheids durch rückwirkende Satzung  
Beschluss vom 26.01.2023, Az: V ZB 37/21  

4. BGB: Erlöschen der Grunddienstbarkeit bei Verjährung des Beseitigungsan-
spruchs 
Urteil vom 20.01.2023, Az: V ZR 65/22  

5. StVG: Halterhaftung für Anhänger 
Urteil vom 07.02.2023, Az: VI ZR 87/22  

6. StPO: Vollmacht zur Vertretung auch bei Abwesenheit des Angeklagten 
Beschluss vom 24.01.2023, Az: 3 StR 386/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. ZPO: Uneinigkeit über die Entscheidungsreife des Schiedsverfahrens 

Beschluss vom 12.01.2023, Az: I ZB 41/22 
a) Von einer Verweigerung eines Schiedsrichters, die das Schiedsgericht unter den 
Voraussetzungen des § 1052 Abs. 2 Satz 1 und 2 ZPO zu einer Entscheidung ohne die-
sen Schiedsrichter berechtigt, kann bei Uneinigkeit über die Entscheidungsreife des 
Schiedsverfahrens erst ausgegangen werden, nachdem das Schiedsgericht - gegebe-
nenfalls ohne Mitwirkung des die Entscheidungsreife verneinenden Schiedsrichters - 
über die Entscheidungsreife abgestimmt hat und diese mehrheitlich für gegeben hält. 
 
b) Trifft ein Schiedsgericht seine Entscheidung ohne Mitwirkung eines zur Entschei-
dung berufenen Schiedsrichters, ist anzunehmen, dass sich dies auf den Schiedsspruch 
ausgewirkt hat, so dass der Aufhebungsgrund des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d ZPO 
vorliegt. Es ist immer möglich, dass das Verhalten eines Schiedsrichters bei der Bera-
tung und der Abstimmung die Meinungsbildung und das Abstimmungsverhalten der 
anderen Schiedsrichter beeinflusst. 
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c) Die Ablehnung eines Schiedsrichters wegen Besorgnis der Befangenheit ist grund-
sätzlich nicht mehr möglich, sobald der Schiedsspruch erlassen ist. Hat der Schieds-
richter den Parteien durch einen Verstoß gegen seine Offenbarungspflicht die Mög-
lichkeit genommen, bereits im Schiedsverfahren einen Ablehnungsantrag zu stellen, ist 
allerdings im Verfahren auf Aufhebung oder Vollstreckbarerklärung des Schieds-
spruchs zu prüfen, ob die vom Schiedsrichter zu offenbarenden Gründe zu seiner Ab-
lehnung ausgereicht hätten (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 2. Mai 2017 - I ZB 
1/16 , SchiedsVZ 2017, 317 [juris Rn. 45 bis 49]). Davon abgesehen können im Auf-
hebungs- und Vollstreckbarerklärungsverfahren nur noch besonders schwerwiegende 
und eindeutige Ablehnungsgründe geltend gemacht werden (Bestätigung von BGH, 
Urteil vom 4. März 1999 - III ZR 72/98 , BGHZ 141, 90 [juris Rn. 13]). Diese können 
zur Aufhebung des Schiedsspruchs nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d ZPO oder - so-
weit das Gebot überparteilicher Rechtspflege als wesentlicher Grundsatz des deut-
schen Rechts betroffen ist - nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b ZPO führen. In beiden 
Fällen müssen die Ablehnungsgründe auf einen Zeitpunkt vor Erlass des Schieds-
spruchs zurückreichen, weil sie sich nur dann auf ihn ausgewirkt haben können 
 
d) Ablehnungsgründe können regelmäßig nicht mehr geltend gemacht werden, wenn 
bei Erlass des Schiedsspruchs für sie bereits Präklusion nach § 1037 Abs. 2 Satz 1 
ZPO eingetreten oder die Frist für einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 
1037 Abs. 3 Satz 1 ZPO abgelaufen ist oder sie durch rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung als nicht durchgreifend erklärt worden sind. 
 

  
2. VVG: Widerspruch gegen Treu und Glauben 

Urteil vom 15.02.2023, Az: IV ZR 353/21 
Die Ausübung des Widerspruchsrechts gemäß § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. (hier: Fas-
sung vom 13. Juli 2001) verstößt gegen Treu und Glauben ( § 242 BGB ), wenn ein 
geringfügiger Belehrungsfehler vorliegt, durch den dem Versicherungsnehmer nicht 
die Möglichkeit genommen wird, sein Widerspruchsrecht im Wesentlichen unter den-
selben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben (hier: Schriftform statt 
Textform). 
 

  
3. ZVG: Heilung des Beitragsbescheids durch rückwirkende Satzung  

Beschluss vom 26.01.2023, Az: V ZB 37/21 
Wird ein zunächst rechtswidriger Beitragsbescheid durch eine rückwirkende Satzung 
geheilt, tritt die für die Ermittlung der Vier-Jahres-Frist des § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG 
maßgebende Fälligkeit rückwirkend ein; ist der Bescheid nicht vor, sondern nach dem 
rückwirkenden Inkrafttreten der Satzung erlassen worden, richtet sich der Eintritt der 
Fälligkeit nach den Vorgaben des Bescheids. 
 

  
4. BGB: Erlöschen der Grunddienstbarkeit bei Verjährung des Beseitigungsan-

spruchs 
Urteil vom 20.01.2023, Az: V ZR 65/22 
BGB § 1028 Abs. 1 Satz 2 
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a) Mit der Verjährung des Beseitigungsanspruchs erlischt die Grunddienstbarkeit nach 
§ 1028 Abs. 1 Satz 2 BGB nur dann insgesamt, wenn die Ausübung der durch sie ge-
währten Berechtigung aufgrund der Beeinträchtigung durch die Anlage gar nicht mehr 
möglich ist; wird die Dienstbarkeit durch die Anlage nur teilweise beeinträchtigt, dann 
erlischt sie nur hinsichtlich des von der Beeinträchtigung betroffenen Teils und bleibt 
im Übrigen bestehen. 
 
b) Dies gilt auch dann, wenn die Grunddienstbarkeit ein Bauverbot zum Inhalt hat, ge-
gen das durch die Errichtung eines Gebäudes verstoßen wurde. Verjährt der Anspruch 
auf Beseitigung des Gebäudes, erlischt die Dienstbarkeit grundsätzlich nur insoweit, 
als das Unterlassen der Bebauung mit einem Gebäude entsprechenden Ausmaßes nicht 
mehr verlangt werden kann. 
  
BGB § 894 , § 96 ; WEG § 1 Abs. 2 

Wird die Löschung einer Grunddienstbarkeit begehrt, die zugunsten eines in Woh-
nungseigentum aufgeteilten Grundstücks besteht, so ist die auf § 894 BGB gestützte 
Klage gegen die Wohnungseigentümer als (gemeinschaftlich) Berechtigte zu richten; 
nur wenn es sich um Verwaltungsvermögen, d.h. um ein im Eigentum der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer stehendes Grundstück handelt, ist diese die richtige 
Beklagte. 
 

  
5. StVG: Halterhaftung für Anhänger 

Urteil vom 07.02.2023, Az: VI ZR 87/22 
Zur Reichweite der Haftung des Halters eines Anhängers nach § 7 Abs. 1 StVG a.F. ( 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 StVG n.F.). 
 

  
6. StPO: Vollmacht zur Vertretung auch bei Abwesenheit des Angeklagten 

Beschluss vom 24.01.2023, Az: 3 StR 386/21 
Eine Erklärung, mit welcher der Angeklagte dem Verteidiger Vollmacht zur Vertre-
tung, auch im Fall der Abwesenheit des Angeklagten, in allen Instanzen - ohne aus-
drückliche Bezugnahme auf die Abwesenheitsvertretung in der Berufungshauptver-
handlung - erteilt hat, genügt den Anforderungen der in § 329 Abs. 1 Satz 1 , Abs. 2 
Satz 1 StPO vorausgesetzten Vertretungsvollmacht. 
 
  

 

 


